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I. 
Erzieherischer Auftrag der Schule 

 
Der erhebliche Missbrauch von Rauschmitteln und 
seine weiter steigende Tendenz sind ein alarmieren-
des Signal. Die sich daraus ergebenden Gefahren lie-
gen ebenso auf der Hand wie die Erkenntnis, dass die 
Schulen dieses Problem, das die gesamte Gesellschaft 
angeht, nicht allein bewältigen können. 
 
Lebensprobleme sind für junge Menschen heute oft 
bedeutsamer als Lernprobleme, weshalb Erziehung 
im Sinne einer Lebenshilfe zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Während der Schulzeit durchlaufen Kinder 
und Jugendliche Entwicklungsphasen, die nicht selten 
auch mit Krisen verknüpft sind. Ein festes persönli-
ches Wertgefüge ist bedeutsam für die Ausbildung 
der eigenen Identität und die seelische Stabilität. Die 
Schule hat daher neben der Wissensvermittlung eine 
wichtige erzieherische Aufgabe, die das Eingehen auf 
persönliche Sorgen und Nöte erforderlich macht. 
 
Suchtprävention muss deshalb mehr sein als eine 
Vermittlung bestimmter kognitiver Inhalte. Aufklä-
rung, Information und Bewusstmachung können nur 
die Basis liefern für den Aufbau von lebensbejahen-
den Einstellungen und Verhaltensweisen. Diesen e-
motionalen Zugang zu allem Schönen und Erstre-
benswerten dieser Welt Schülerinnen und Schülern zu 
vermitteln – ohne dabei die Realitäten zu leugnen –, 
dies ist der eigentliche Kern einer gelungenen sucht-
vorbeugenden Erziehung. Sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigungen in Kunst und Musik, Sport und Spiel, unsere 
natürliche Umwelt, soziale und gesellschaftliche Auf-
gaben, um einige Beispiele zu nennen, bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten, innere Festigkeit und persönliche 
Stabilität zu erlangen. 
 
Suchtvorbeugung geht also weit über die Wissens-
vermittlung in den einschlägigen Unterrichtsfächern 
hinaus. Suchtvorbeugung ist jede Erziehung, die dar-
auf ausgerichtet ist, lebensbejahende, selbstbewusste, 
selbstständige und belastbare junge Menschen heran-
zubilden und ihnen über positive Grundeinstellungen 
den Weg in die Zukunft zu bahnen. 
 
Suchtvorbeugung ist somit eine Aufgabe für jede 
Lehrerin und jeden Lehrer. 
 

Das Kultusministerium bemüht sich deshalb in Zu-
sammenarbeit mit anderen verantwortlichen Stellen, 
den Schulen für die dringend gebotenen Präventions-
aufgaben und insbesondere ihre pädagogischen Mög-
lichkeiten Hilfen zu geben. 
 

II. 
Lehrerin und Lehrer für Informationen zur 

Suchtprävention 
 
Um schulische Vorbeugungsmaßnahmen zu koordi-
nieren und deren Wirksamkeit zu verbessern, wird an 
jeder allgemein bildenden und beruflichen Schule ei-
ne „Lehrerin bzw. ein Lehrer für Informationen zur 
Suchtprävention“ benannt. Dieser Lehrkraft sind fol-
gende Aufgaben übertragen: 
 
1. Sammlung von Informationsmaterialien zur 

Suchtvorbeugung, wie z B. Bücher, Zeitschriften, 
audiovisuelle Medien, Erlasse, Anschriften von 
Beratungs- und Therapieeinrichtungen. 

 
2. Weitergabe von Informationen, die u a. bei ent-

sprechenden Fortbildungsveranstaltungen und 
Dienstbesprechungen gesammelt werden, und 
Koordinierung von Maßnahmen der Suchtprä-
vention im Rahmen der Schule. 

 
3. Bei Bedarf Herstellung von Verbindungen zu 

Einrichtungen, die gegebenenfalls beratend oder 
therapeutisch tätig werden, wie z. B. psychosozi-
ale Beratungs- und ambulante Behandlungsstel-
len, Gesundheitsamt, Jugend- und Sozialamt, Po-
lizei. 

 
Als Lehrerin oder Lehrer für Informationen zur 
Suchtprävention kommen vornehmlich Lehrkräfte in 
Betracht, die entweder bereits an entsprechenden 
Fortbildungsveranstaltungen teilgenommen haben 
oder die auf Grund ihrer besonderen Vertrauensstel-
lung (Verbindungslehrerin oder Verbindungslehrer, 
Beratungslehrerin oder Beratungslehrer) oder Fach-
kompetenz (z B. Fachlehrkraft für Naturwissenschaf-
ten, Gemeinschaftskunde, Religionslehre) dafür ge-
eignet erscheinen. Die Schulleitung benennt unter Be-
rücksichtigung der o. g. Kriterien eine Lehrkraft, 
weist sie in ihre Aufgaben ein und meldet sie unter 
Angabe von Name, Vorname und Dienstbezeichnung 
an das zuständige Staatliche Schulamt bzw. Ober-
schulamt. Die Schulaufsichtsbehörden stellen sicher, 
dass diese Lehrkräfte vorzugsweise an einschlägigen 
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen teil-
nehmen. 
 



III. 
Rauchen in der Schule 

 
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
Rauchen und Passivrauchen gefährlich für die Ge-
sundheit sind. Deshalb ist es Schülerinnen und Schü-
lern untersagt, in der Schule zu rauchen. Ausnahms-
weise kann für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 
11 bzw. die entsprechenden Klassen der beruflichen 
Schulen eine sogenannte Raucherecke auf dem 
Schulgelände, außerhalb des Schulgebäudes einge-
richtet werden, wenn dies die Gesamtlehrerkonferenz 
mit Zustimmung der Schulkonferenz und nach Anhö-
rung des Elternbeirats und der Schülermitverantwor-
tung beschließt. Die Entscheidung für die Einrichtung 
einer Raucherecke gilt jeweils nur für ein Schuljahr. 
 
Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder für die Schü-
lerinnen und Schüler. Deshalb sollen sie das Rauchen 
auf dem Schulgelände unterlassen. In den Räumen, 
die für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte be-
stimmt sind, ist das Rauchen nicht gestattet. Im Übri-
gen gilt auch für Lehrkräfte die Gemeinsame Verwal-
tungsvorschrift aller Ministerien über den Nichtrau-
cherschutz in den Behörden und Dienststellen des 
Landes in der jeweils geltenden Fassung, wobei die 
Lehrerzimmer während Konferenzen als Sitzungs-
räume, im Übrigen als Diensträume im Sinne der 
Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift anzusehen sind. 
 

IV. 
Verhalten bei Drogenfällen 

 
Ein Teilproblem im Zusammenhang mit dem Dro-
genmissbrauch ist, wie sich Schulleitung und Lehr-
kräfte verhalten sollen, wenn ihnen Einzelfälle von 
Schülerinnen und Schülern bekannt werden, die 
Rauschmittel erwerben, zu sich nehmen oder damit 
handeln. 
 
Dazu werden folgende Hinweise gegeben: 
 
1. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist der pädago-

gische Auftrag der Schule. Daraus folgt: 
 
1.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht 

auf Förderung, Beratung und Hilfe durch die 
Schule – auch die gefährdeten. Sie muss deshalb 
aber auch dafür sorgen, dass nicht einzelne Schü-
lerinnen und Schüler durch ihr Verhalten in der 
Schule ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ge-
fährden und diese dadurch in ihren Rechten ge-
genüber der Schule verletzen 

 
Das Kultusministerium verkennt nicht, dass die-
Abwägung zwischen den Rechten des einzelnen 
mit denen aller der Schule anvertrauten Schüle-

rinnen und Schüler gerade in Fällen des Rausch-
mittelmissbrauchs schwierig ist und in besonders 
hohem Maß Verantwortungsbewusstsein und Ein-
fühlungsbereitschaft erfordert. Erbarmungslose 
Strenge gegenüber einem jungen Menschen, der 
Rat braucht und dem geholfen werden kann, wäre 
ebenso verfehlt wie alles verstehende Mitleid, das 
sich auf ein Einzelschicksal fixiert und den Schutz 
der Mitschülerinnen und Mitschüler außer Acht 
lässt. 

 
1.2 Der gemeinsame Erziehungsauftrag von Schule 

und Elternhaus erfordert eine enge und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit von Lehrkräften und 
Eltern. Deshalb informiert die Lehrerin oder der 
Lehrer in geeigneter Weise die Eltern betroffener 
Schülerinnen und Schüler, wenn bekannt wird, 
dass diese durch Rauschmittel gefährdet sind. 
 

1.3 Aus dem pädagogischen Auftrag der Schule 
folgt, dass ihr andere Aufgaben als den Gerichten 
und den Strafverfolgungsbehörden gestellt sind. 
 

2 Aus diesen Grundsätzen ergeben sich nachfol-
gende Hinweise im einzelnen: 

 
2.1 Jede Schülerin und jeder Schüler können sich an 

eine Lehrkraft ihres Vertrauens wenden. Es ge-
hört in solchen Fällen zu deren wesentlichen er-
zieherischen Aufgaben, die Schülerin und den 
Schüler darin zu unterstützen, sich aus einer Ab-
hängigkeit von Rauschmitteln zu befreien oder 
mit anderen Problemen, die sich im Zusammen-
hang mit dem Rauschmittelmissbrauch ergeben, 
fertig zu werden und im Rahmen des Möglichen 
der Gefahr entgegen zu wirken, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler wegen eines Verstoßes gegen 
das Betäubungsmittelgesetz strafbar machen. 
 
Es wird ausdrücklich festgestellt, dass eine sol-
che pädagogische und menschliche Hilfe der 
Lehrerin oder des Lehrers keinen Verstoß gegen 
die Dienstpflichten bedeutet und dass insbeson-
dere keine Meldepflicht gegenüber der SchulIei-
tung, den Schulaufsichtsbehörden oder den Straf-
verfolgungsbehörden besteht, so lange nicht eine 
Gefährdung der anderen Schülerinnen und Schü-
ler anzunehmen ist. Besteht nach der verantwort-
lichen Entscheidung der Lehrkraft eine solche 
Gefahr, muss sie dafür sorgen, dass die Schule 
ihren Verpflichtungen den anderen Schülerinnen 
und Schülern gegenüber nachkommen kann. 
 

2.2 Muss die Lehrerin oder der Lehrer eine solche 
Gefährdung annehmen, ist die Schulleitung zu 
verständigen. Eine solche Gefahr ist immer an-
zunehmen, wenn die Schülerin oder der Schüler 



mit hoher Wahrscheinlichkeit andere zum 
Rauschmittelkonsum verleiten wird oder bereits 
mehrfach dazu verleitet hat. 

 
Die Schulleitung benachrichtigt die Erziehungs-
berechtigten der Schülerin oder des Schülers, 
wenn eine Information nicht bereits vorher durch 
die Lehrkraft erfolgte. Sie berät zusammen mit 
der Lehrkraft, der sich die Schülerin bzw. der 
Schüler anvertraut hat, der Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer sowie der Lehrerin bzw. dem 
Lehrer für Informationen zur Suchtprävention, 
welche Maßnahmen erforderlich sind, vor allem, 
ob eine Beratung und Entscheidung durch die 
Klassenlehrerkonferenz geboten erscheinen. Ent-
steht der Eindruck, dass die Schülerin oder der 
Schüler rauschmittelabhängig ist oder dass in 
diesem Falle die Schule alleine aus anderen 
Gründen nicht mehr helfen kann, soll sie sich mit 
psychosozialen Beratungs- und ambulanten Be-
handlungsstellen in Verbindung setzen. Bei allen 
Maßnahmen der Schule ist auf die Intimsphäre 
der Schülerin und des Schülers soweit wie mög-
lich Rücksicht zu nehmen. 

 
2.3 Die Verständigung der Kriminalpolizei ist in der 

Regel nur dann geboten, wenn es sich um schwe-
re oder mehrfache Verstöße handelt, die zum 
Schutz der anderen Jugendlichen eine Anzeige 
dringend gebieten. Ein solcher Fall ist jedenfalls 
anzunehmen, wenn sich eine Schülerin oder ein 
Schüler nach den Feststellungen der Schule als 
Rauschmittelhändler betätigt. 

 
 
2.4 Welche Maßnahmen jeweils im Einzelfall not-

wendig sind, wenn im Zusammenhang mit 
Rauschmitteln die sich aus dem Schulverhältnis 
ergebenden Pflichten verletzt wurden, kann gene-
rell verbindlich – sozusagen in tabellarischer 
Form, wie dies gelegentlich gewünscht wird – 
nicht geregelt werden. Solche notwendigerweise 
schematisierenden Richtlinien könnten den Ge-
sichtspunkten nicht gerecht werden, die in jedem 
Einzelfall bei der in der Schule verantwortlich zu 
treffenden Entscheidung berücksichtigt werden 
müssen. Dazu gehören vor allem die Persönlich-
keit der Schülerin bzw. des Schülers, die Intensi-
tät und Häufigkeit des Fehlverhaltens, das Maß 
der Gefährdung der anderen Schülerinnen und 
Schüler sowie die Verhältnisse an der Schule. 
 
Das Kultusministerium beschränkt sich deshalb 
auf folgende Hinweise: 

 
In erster Linie muss das Bemühen der Schule 
demgefährdeten jungen Menschen gelten, soweit 

ihrdies möglich ist und solange sie dies den ande-
ren, ihr anvertrauten Schülerinnen und Schülern 
gegenüber verantworten kann. Dafür kann die 
Schule im Interesse des Gefährdeten oder zum 
Schutz der anderen Schülerinnen und Schüler 
auch zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
greifen. Hierbei kann auch auf das äußerste Ord-
nungsmittel, den Ausschluss aus der Schule, nicht 
verzichtet werden, wenn es nicht möglich ist, der 
Gefahr für die Schulgemeinschaft anders zu be-
gegnen. 

 
3. Folgende Aspekte werden abschließend beson-

ders herausgestellt: 
 
3.1 Lehrkräften und Schulleitung wird empfohlen, 

sich im Zweifelsfalle der fachlichen und rechtli-
chen Beratung durch die Schulaufsichtsbehörden 
zu bedienen. Sie sollten schon im eigenen Interes-
se von dieser Beratung in allen Fällen Gebrauch 
machen, in denen sie sich über die Rechtslage 
(z.B. in schulrechtlicher, disziplinarrechtlicher, 
strafrechtlicher Hinsicht) einschließlich etwaiger 
Folgen für sie selbst im Unklaren sind. 
 

3.2 Im Übrigen ergibt sich aus den vorstehenden 
Hinweisen, dass sich die Lehrkräfte und Schullei-
tungen, die sich mit solchen Fällen von Drogen-
missbrauch befassen, nicht durch die Sorge ge-
hemmt zu fühlen brauchen, ihren Dienstpflichten 
nicht gerecht zu werden. Das Kultusministerium 
weist deshalb darauf hin, dass keine Disziplinar-
maßnahmen zu befürchten sind, falls trotz verant-
wortungsbewusstem Handeln in schwierigen Fäl-
len Entscheidungen getroffen werden, die sich 
nachträglich als objektiv falsch herausstellen. 

 
V. 

Inkrafttreten 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. 
Januar 2001 in Kraft. Gleichzeitig treten die Verwal-
tungsvorschriften „Suchtprävention in der Schule“ 
vom 4. Dezember 1993 (K.u.U. 1994 S. 1) und „Rau-
chen in der Schule“ vom 19. November 1997 (K.u.U. 
S. 201) außer Kraft. 
 
K.u.U. 2000 S. 329 
 
Diese Verwaltungsvorschrift wird erneut in 
Ausgabe B des Amtsblatts aufgenommen unter 
Nr. 6520-53 
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